
Nachtrag Nr. 1 zur 
Grundsatzvereinbarung 
Zwischen 

●​ Angestelltenverband Roche (AVR) 

und 

●​ Geschäftsleitung der Roche-Gesellschaften in der Schweiz 

(nachfolgend "die Parteien") 

Präambel 

Die Parteien vereinbaren, den Geltungsbereich der bestehenden Grundsatzvereinbarung auf 
die Tavero AG auszuweiten. Aufgrund der spezifischen betrieblichen Anforderungen der 
Tavero AG gelten hierbei folgende Ausnahmen und Änderungen nur in Bezug auf die Tavero 
AG: 

1. Erweiterung des Geltungsbereichs (Anhang 2) 

Die Tavero AG wird als eigenständige Gesellschaft in den Anhang 2 (Roche-Gesellschaften 
mit AVR-Vertretung) der Grundsatzvereinbarung aufgenommen. Die Geschäftsleitung 
anerkennt den AVR als Vertretung der Beschäftigten (sowohl EAV als auch GAV) der Tavero 
AG. 

2. Spezifische Bestimmungen für die Tavero AG 

Für die Tavero AG gelten folgende Abweichungen zu den in der Grundsatzvereinbarung und 
deren Anhängen definierten Mitwirkungsrechten: 

A. Einschränkung bei Restrukturierung und Personalabbau 

Die Mitwirkungsrechte in den folgenden Bereichen gelten für die Tavero AG nur, sofern 
mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer (bei weniger als 300 Arbeitnehmer) oder  
mindestens 30 Arbeitnehmer (bei mindestens 300 Arbeitnehmer), betroffen sind: 

●​ Massnahmen bei Personalreduktionen (inkl. Sozialpläne) 
●​ Modalitäten bei Restrukturierungsmassnahmen 

B. Vorinformation statt Mitsprache 

In den folgenden Bereichen entfällt, soweit gesetzlich zulässig, das formelle Mitspracherecht 
des AVR für die Tavero AG. Stattdessen erfolgt eine rechtzeitige Vorinformation an den 
AVR: 
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●​ Arbeitszeitregelungen, Absenzenwesen und Ferienregelung 
●​ Fragen zur Personalverpflegung 
●​ Ausgestaltung und ergänzende Regelung der Schichtarbeit 
●​ Allgemeine Einzelarbeitsvertragsbestimmungen 
●​ Vergütungssysteme, Lohnverhandlungen und Ferienanspruch 

3. Inkrafttreten 

Dieser Nachtrag tritt mit Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft und wird integrierter 
Bestandteil der Grundsatzvereinbarung. 

 

Ort, Datum: ___________________________ 

 

Für die Geschäftsleitung:​ ​ ​ Für den AVR Basel/Kaiseraugst: 

 

 

___________________________        ​ ___________________________  

Clemens Schmid​             ​ ​ Robert Gray 

P&C Country Catalyst Switzerland​ ​ Präsident, AVR Basel/Kaiseraugst 

 

 

___________________________         

Angelika Nestle   

Head Tavero AG          ​ ​  
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